
zum 31.12.2005 in eine Ehe einmündete, zwei Kinder hervor-
gegangen waren.
Auch die Versuche, eine distanzierte Lebensgemeinschaft auf
Dauer durchzuhalten, waren nicht sehr erfolgreich. Tatsäch-
lich hielt sich der Zeuge H (inzwischen der neue Ehemann)
weitgehend bei der geschiedenen Ehefrau auf. So war er seit
Mai 2002 für mehr als ein Jahr mit Wohnsitz bei der geschie-
denen Ehefrau gemeldet und dann für weitere Monate in den
Jahren 2003 und 2004.
Wenn die Beziehung nicht abgebrochen ist, muss auch in der
Zwischenzeit, in der eine gemeinsame Wohnung nicht be-
wohnt wird, dieser Zeitraum auf die 2–3-Jahres-Frist ange-
rechnet werden. Im vorliegenden Fall lebte der spätere Ehe-
mann insgesamt 29 Monate, also knapp 2 1/2 Jahre mit der
Berufungsbeklagten zusammen. Insofern ändert die zeitwei-
lige Unterbringung bei den Eltern oder in einer 1-Zimmer-
Wohnung an diesem Sachverhalt nichts.1

Die Teilnahme an der Kommunion des gemeinsamen Sohnes
und den Feierlichkeiten sowie die Geburtsanzeige des jüngs-
ten Kindes aus der neuen Beziehung sind Indizien für eine
feste eheähnliche Lebensgemeinschaft. Im vorliegenden Fall
war die Pkw-Nutzung der geschiedenen Ehefrau für einen
Zeitraum von sechs Monaten zusätzlich ein Indiz.
Dem OLG ist uneingeschränkt zuzustimmen, dass im vorlie-
genden Fall der Unterhaltsanspruch für den nachehelichen
Unterhalt abgewiesen wurde.
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Zust�ndigkeit des Zivilgerichts bei Einigung
�ber Ausgleichszahlung f�r Hausrat

§ 621 Abs. 1 Nr. 7 ZPO; § 23b Abs. 1 S. 2 Nr. 8 GVG;
§§ 1, 11 HausratsVO

Das allgemeine Zivilgericht – und nicht das Familien-
gericht – ist zust�ndig, wenn ein Ehegatte mit der Be-
hauptung, man habe sich �ber die Verteilung des Haus-
rats und hierbei auch �ber eine Ausgleichszahlung
geeinigt, gegen seinen Ehepartner auf Zahlung dieses
Ausgleichsbetrages klagt. Entgegen einer verbreiteten
Auffassung ist es hierbei f�r die Zust�ndigkeitsfrage nicht
entscheidend, ob die (behauptete) Einigung unstreitig
oder erst noch zu beweisen ist.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.9.2006 – 2 WF 189/05
(AG Karlsruhe-Durlach)

Aus den Gründen: I. Die Parteien sind getrennt lebende
Eheleute. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen; F
lebt bei der Antragstellerin, J beim Antragsgegner.
Im Rahmen der Trennung kam es am 24.2.2005 zu einem
Gespräch der Parteien über die Trennungsmodalitäten in
Gegenwart des Mediators R. Dabei wurde erörtert, dass die

Antragstellerin bei einem Auszug für die Einrichtung und
Anschaffung von Hausratsgegenständen ca. 18.000 bis
20.000 EUR benötigen würde und wie der vorhandene Haus-
rat zwischen ihnen verteilt werden könnte. Der genaue Ge-
sprächsinhalt ist zwischen den Parteien streitig. Die Antrag-
stellerin zog im März 2005 aus der ehegemeinsamen
Wohnung in der …-Straße, die im Miteigentum beider Par-
teien steht, aus und nahm einige Hausratsgegenstände mit.
Die Antragstellerin hat Prozesskostenhilfe für eine Klage gegen
ihren Ehemann auf Zahlung von 20.000 EUR beantragt. Sie hat
hierzu vorgetragen, der Antragsgegner und sie hätten sich am
24.2.2005 in Anwesenheit des Vermittlers R geeinigt, dass der
Antragsgegner an sie 20.000 EUR bis zum 31.3.2005 zum
Ausgleich für das Zurücklassen bestimmter gemeinsamer Haus-
ratsgegenstände in der Wohnung zahle; es habe daneben eine
klare Absprache gegeben, dass sie einige Gegenstände mitneh-
men könne. Schließlich habe es auch noch Gegenstände gege-
ben, über die sie keine Vereinbarung getroffen hätten.
Der Antragsgegner ist dem Antrag entgegengetreten. Er hat
ausgeführt, eine solche Vereinbarung, wie von der Antragstel-
lerin beschrieben, sei zwar angedacht gewesen, letztlich jedoch
nicht zu Stande gekommen. Grundlage der Vereinbarung habe
sein sollen, dass sie sich über die Gegenstände, die die Antrag-
stellerin mitnehmen solle, und die Gegenstände, die im Haushalt
verbleiben sollten, abschließend einigen. Eine Einigung hin-
sichtlich des gesamten Haushalts sei jedoch gerade nicht erzielt
worden. Vier Tage nach dem Gespräch habe die Antragstellerin
dann seine Abwesenheit genutzt, um den Umzug vorzubereiten,
wobei sie eine Vielzahl von Gegenständen ohne vorherige Ab-
sprache mitgenommen habe.
Das zunächst von der allgemeinen Prozessabteilung des AG
Karlsruhe-Durlach bearbeitete PKH-Verfahren ist mit Ver-
fügung vom 2.8.2005 an das Familiengericht zur Übernahme
abgegeben worden. Nach Übernahme des Verfahrens hat das AG
– Familiengericht – den Antrag auf Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe mit Beschl. v. 11.9.2005 zurückgewiesen, weil ein
schlüssiger Klagevortrag fehle; soweit kein Hausratsverfahren
angestrebt sei, fehle es zudem an der Zuständigkeit des Famili-
engerichts. Gegen diesen am 16.9.2005 zugestellten Beschluss
richtet sich die am 28.9.2005 eingegangene (sofortige) Be-
schwerde der Antragstellerin, der das AG nicht abgeholfen hat.
Die Antragstellerin trägt im Beschwerdeverfahren ergänzend
vor, die Abgeltungsvereinbarung über 20.000 EUR habe be-
stimmte, im Einzelnen näher dargelegte Hausratsgegenstände
betroffen, die Zuordnung weiterer, ebenfalls im Einzelnen auf-
geführter Hausratsgegenstände sei offen geblieben. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Schriftsatz vom 2.5.2006 verwiesen.
II. Die gem. §§ 127 Abs. 2 S. 2, 569 Abs. 1 S. 1 ZPO zulässige
sofortige Beschwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung des Familiengerichts vom 11.9.2005. Da für die
beabsichtigte Zahlungsklage eine Zuständigkeit des Familien-
gerichts nicht gegeben ist, ist das Prozesskostenhilfeverfahren
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1 Ähnlich OLG Saarbrücken FF 2003, 252; auch OLG Hamm FF 2003, 254.



auf Antrag der Antragstellerin entsprechend § 281 ZPO an das
sachlich zuständige LG Karlsruhe zu verweisen.
1. Der Beschluss des für die Entscheidung über den Prozess-
kostenhilfeantrag nicht zuständigen Familiengerichts vom
11.9.2005 ist aufzuheben. Nicht das Familiengericht, sondern
das allgemeine Zivilgericht ist für die beabsichtigte Zahlungs-
klage der Antragstellerin sachlich zuständig.
Bei diesem Hauptsacheverfahren handelt es sich nicht um eine
Familiensache i.S.d. §§ 11 Abs. 1, 18a HausratsVO, § 621 Abs. 1
Nr. 7 ZPO, § 23b Abs. 1 S. 2 Nr. 8 GVG (Verfahren, „die
Regelungen nach der Verordnung über die Behandlung der
Ehewohnung und des Hausrats betreffen“). Zwar sind die Ab-
grenzungskriterien, wann die Zuständigkeit des Familiengerichts
und wann die des allgemeinen Zivilgerichts im Zusammenhang
mit Vereinbarungen von Eheleuten über den Hausrat gegeben
ist, im Einzelnen umstritten (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom
12.11.2002 – 2 WF 93/02 – FamRZ 2003, 621, 622 m.w.N.).
Nach der Rspr. des BGH ist das allgemeine Zivilgericht zustän-
dig, wenn sich die Ehegatten darüber geeinigt haben, wer den
Hausrat erhalten soll, und nunmehr ein Ehegatte auf Erfüllung
des Vertrags – so z.B. auf Zahlung der gleichzeitig vereinbarten
Ausgleichsforderung – klagt. Das Vorliegen einer solchen Eini-
gung schließt eine Regelung nach der HausratsVO aus mit der
Folge, dass auch die Ansprüche aus der Einigung nicht im
Hausratsverfahren verfolgt werden können (so ausdrücklich
BGH FamRZ 1979, 789; ablehnend Zöller/Philippi, ZPO,
25. Aufl., § 621 Rn 53).
Für den Fall, dass die Parteien nicht nur um die Durchsetzung
bzw. Erfüllung einer ihrem Inhalt nach unstreitigen und voll-
zugsfähigen Einigung über den Hausrat bzw. über Teile des
Hausrats streiten, sondern bereits darüber, ob die von der
Antragstellerin dargelegte Vereinbarung überhaupt (wirksam)
zu Stande gekommen ist, wird allerdings teilweise die Zu-
ständigkeit des Familiengerichts für diesen Streit angenom-
men (vgl. Johannsen/Heinrich/Brudermüller, Eherecht,
4. Aufl., § 1 HausratsVO Rn 8 m.w.N.; MüKo/Müller-Gin-
dullis, BGB, 4. Aufl., § 1 HausratsVO Rn 22; OLG Frankfurt
FamRZ 1991, 1327; OLG Frankfurt FamRZ 1980, 901).
Dieser – der o.g. Rspr. des BGH widersprechenden – Auf-
fassung kann nicht gefolgt werden:
Für die Qualifikation einer Sache als Familiensache kommt es
allein auf die tatsächliche Begründung des geltend gemachten
Anspruchs durch den den Streitgegenstand bestimmenden
Antragsteller an (BGH FamRZ 1992, 538 m.w.N.). Der aus
einer (behaupteten) Einigung über den Hausrat hergeleitete
Ausgleichszahlungsanspruch stellt dabei gegenüber einem
Antrag auf Regelung nach der HausratsVO einen anderen
prozessualen Streitgegenstand dar, und zwar auch dann, wenn
der auf Regelung nach der HausratsVO gerichtete Antrag
ausdrücklich als Sachantrag auf eine entsprechende Aus-
gleichszahlung gem. § 8 Abs. 3 S. 2 HausratsVO formuliert
ist; denn unabhängig davon, dass beiden Anträgen unter-
schiedliche Lebenssachverhalte anspruchsbegründend zu
Grunde liegen (Vereinbarung einerseits, zu verteilender Haus-

rat andererseits), ist der Antrag auf Regelung nach der Haus-
ratsVO überhaupt nur ein sog. Verfahrensantrag ohne Bin-
dung des Familiengerichts an einen damit verbundenen
Sachantrag (BGH FamRZ 1992, 531, 532 u. 414, 419;
Johannsen/Henrich/Brudermüller, a.a.O., § 13 HausratsVO
Rn 2). Es liegt damit auch kein dem § 17 Abs. 2 S. 1 GVG
vergleichbarer Fall vor (dazu BGHZ 153, 173 = NJW 2003,
828), sodass das mit dem Antrag auf Ausgleichszahlung
jeweils angerufene Familien- oder Zivilgericht – hier das
Familiengericht – dann nicht umfassend sowohl über den aus
der Einigung hergeleiteten als auch – bei Nichterweislichkeit
der Einigung – über den sich möglicherweise im Hausrats-
verteilungsverfahren aus § 8 Abs. 3 S. 2 HausratsVO erge-
benden Ausgleichsanspruch entscheiden kann.
Die tatsächliche Begründung des von der Antragstellerin ver-
folgten Zahlungsanspruchs mit einer (behaupteten) Einigung
der Parteien vom 24.2.2005 ist eine sog. doppelrelevante, d.h.
sowohl für die Prüfung der Zuständigkeit als auch der Be-
gründetheit maßgebliche, Tatsache. Hierbei reicht nach ein-
helliger Auffassung im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung
die einseitige (schlüssige) Behauptung der erforderlichen Tat-
sachen aus; ob die Behauptung zutrifft, ist hingegen erst im
Rahmen der Begründetheit – ggf. nach einer Beweisaufnahme
– festzustellen (BGHZ 124, 237, 241 = NJW 1994, 1413, 1414
m.w.N.). Für die Frage der Zuständigkeit des Familien-
gerichts einerseits und des allgemeinen Zivilgerichts anderer-
seits kann bei Vereinbarungen über den Hausrat nichts ande-
res gelten. Wenn – wie vorliegend – das Begehren nicht eine
Rechtssache betrifft, die § 621 Abs. 1 (hier: Nr. 7) ZPO
aufzählt, weil eine Regelung nach der Hausratsverordnung
von der klagenden Partei gerade nicht angestrebt wird, ist es
für die Zuständigkeitsfrage nicht entscheidend, ob der (be-
hauptete) Vertragsschluss unstreitig oder erst noch zu bewei-
sen ist. In beiden Fällen ist mangels Begehrens einer rechts-
gestaltenden Regelung der Rechtsverhältnisse am Hausrat das
allgemeine Zivilgericht zuständig. Verneint dieses im Ergeb-
nis das Bestehen des bestrittenen vertraglichen Zahlungs-
anspruchs, bleibt es der klagenden Partei unbenommen, nun-
mehr eine Regelung nach der Hausratsverordnung beim
zuständigen Familiengericht zu beantragen.
Die Zuständigkeit des AG – Familiengericht – ist entgegen
der Auffassung der Antragstellerin auch nicht auf Grund einer
bindenden Abgabe der allgemeinen Zivilabteilung an das
Familiengericht gem. § 18 Abs. 1 S. 3 HausratsVO begründet
worden.
Nach dieser Vorschrift ist ein Abgabebeschluss, mit dem das
Prozessgericht ein Verfahren über Ansprüche hinsichtlich der
Ehewohnung oder des Hausrats an das nach § 11 HausratsVO
zuständige Familiengericht abgibt, für das in ihm bezeichnete
Gericht bindend. Voraussetzung ist jedoch, dass der Abgabe-
beschluss nach Anhörung der Parteien ergangen ist, § 18
Abs. 1 S. 2 HausratsVO. Hieran fehlt es vorliegend. Die
allgemeine Prozessabteilung des AG Karlsruhe-Durlach hat,
nachdem am 1.8.2005 der Schriftsatz der Antragstellerin
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eingegangen war, der erstmals die behauptete Einigung über
die Hausratsverteilung zur Begründung des beabsichtigten
Zahlungsantrages enthielt, am 2.8.2005 die Akte an das Fa-
miliengericht im Hause mit der Bitte um Übernahme des
Verfahrens übersandt. Diese Abgabe erfolgte, ohne dass je-
denfalls der Antragsgegner (die Antragstellerin hatte in die-
sem Schriftsatz Verweisung an das LG beantragt, falls das AG
– „eventuell auch Familiengericht“ – nicht zuständig ist)
hierzu rechtliches Gehör erhalten hat.
2. Für die Entscheidung über die PKH-Bewilligung ist das
Gericht des Hauptsacheverfahrens i.S.d. § 117 Abs. 1 S. 1
ZPO zuständig. Das ist, wie dargelegt, nicht das AG – Fami-
liengericht – Karlsruhe-Durlach, sondern das LG Karlsruhe.
Auf den mit Schriftsatz vom 1.8.2005 gestellten Antrag der
Antragstellerin ist das Verfahren damit entsprechend § 281
ZPO an das LG Karlsruhe zu verweisen (Zöller/Philippi,
ZPO, 25. Aufl., § 114 Rn 22 a m.w.N.). Die Verweisung kann
in jeder Instanz, somit auch im Beschwerdeverfahren, erfol-
gen (Zöller/Greger, a.a.O., § 281 Rn 9 m.w.N.).

Unbillige H�rte i.S.d. § 1361b Abs. 1 S. 2 BGB bei
Beeintr�chtigung des Kindeswohls

§ 1361b BGB

Das Wohl des Kindes i.S.v. § 1361b Abs. 1 S. 2 BGB wird
beeintr�chtigt, wenn der Elternteil, der mit dem Kind
zusammenlebt, gezwungen ist, aus der Wohnung aus-
zuziehen oder trotz gravierender Auseinandersetzungen
mit dem anderen Elternteil zusammenzuleben. Das Wohl
von in der Ehewohnung lebenden Kindern ist vorrangig.

OLG Celle, Beschl. v. 10.11.2005 – 10 UF 268/05 (AG
Burgdorf)

Aus den Gründen: Die Parteien sind miteinander verheiratet
und haben mit ihren drei gemeinsamen Kindern im Alter von
1–4 Jahren eine 70 qm große Wohnung bewohnt. Der An-
tragsgegner wohnt seit Anfang September 2005 bei seinen
Eltern. Die Parteien streiten darüber, ob er die Ehewohnung
freiwillig verlassen hat oder durch die Antragstellerin durch
Entwendung seiner Schlüssel gehindert worden ist, die Woh-
nung wieder zu betreten.
Die Antragstellerin begehrt Zuweisung der Ehewohnung gem.
§ 1361b BGB, weil der Antragsgegner gegenüber der Antrag-
stellerin immer wieder gewalttätig geworden sei, spielsüchtig
sei und sie betrüge. Der Antragsgegner bestreitet die Vor-
würfe der Antragstellerin und behauptet, diese sei übermäßig
eifersüchtig.
Das AG hat den Antrag auf Zuweisung der Ehewohnung mit
der Begründung zurückgewiesen, die Voraussetzungen für die
Zuweisung der Ehewohnung an die Antragstellerin lägen
nicht vor, weil sich nicht feststellen lasse, dass der Antrags-
gegner gegenüber der Antragstellerin gewalttätige Handlun-

gen ausgeführt habe. Wegen der Einzelheiten wird auf den
angefochtenen Beschluss verwiesen.
Gegen den Beschluss wendet sich die Antragstellerin mit ihrer
Beschwerde, mit der sie ihren erstinstanzlichen Wohnungs-
zuweisungsantrag weiter verfolgt. Sie ist der Ansicht, das AG
habe wesentliche Punkte außer Acht gelassen, nämlich die
tatsächliche Gewalt in der Familie, wodurch nicht nur das
Kindeswohl gefährdet sei, sondern auch das weitere Zusammen-
leben unmöglich sei. Die Wohnung sei mit drei normalen Zim-
mern für eine Trennung innerhalb der Wohnung nicht geeignet.
Der Antragsgegner wohne bereits bei seinen Eltern und habe
genügend Zeit gehabt, sich eine neue Wohnung zu suchen.
Der Antragsgegner verteidigt die angefochtene Entscheidung.
Er ist der Ansicht, die Voraussetzungen der Zuweisung der
Ehewohnung seien schon deshalb nicht erfüllt, weil es an
einer unbilligen Härte fehle. Es habe zu keinem Zeitpunkt
Gewalt gegen die Antragstellerin oder die Kinder gegeben.
Der tatsächliche Grund für die Trennung der Antragstellerin
vom Antragsgegner sei auch nicht die vermeintliche Gewalt-
anwendung, sondern die Eifersucht der Antragstellerin, die
den Antragsgegner zu Unrecht des Ehebruchs bezichtige,
gewesen. Schließlich hätten die Parteien am 5.10.2005, nach-
dem das Verfahren bereits anhängig gewesen sei, miteinander
telefoniert. Die Antragstellerin habe gegenüber dem Antrags-
gegner geäußert, sie wolle den Antrag beim AG zurückneh-
men und der Antragsgegner könne wieder mit ihr gemeinsam
in der ehelichen Wohnung leben, wenn er zugebe, dass er ein
Verhältnis mit der Bekannten der Nachbarin habe. Sie habe
damit auch signalisiert, dass ihr Entschluss, sich von dem
Antragsgegner zu trennen, nicht endgültig sei.
II. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist begrün-
det. Sie hat gem. § 1361b Abs. 1 BGB Anspruch darauf, dass
der Antragsgegner ihr die vormalige Ehewohnung für die Zeit
des Getrenntlebens zur alleinigen Nutzung überlässt.
Die Voraussetzungen des § 1361b Abs. 1 BGB sind erfüllt. Die
Parteien leben getrennt. Die Antragstellerin hat spätestens durch
dieses Verfahren unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass
sie vom Antragsgegner getrennt leben will. Es kann dahingestellt
bleiben, ob es das Telefonat am 5.10.2005 in der Form, wie es
der Antragsgegner vorträgt, tatsächlich gegeben hat. Denn darin
ist allenfalls ein Versöhnungsangebot der Antragstellerin zu
sehen, auf das der Antragsgegner nicht eingegangen ist, sodass
nicht ersichtlich ist, dass die Antragstellerin von ihrer Tren-
nungsabsicht tatsächlich abgerückt ist. Dagegen spricht allein
schon das Beschwerdeverfahren.
Die Zuweisung der Ehewohnung an die Antragstellerin ist
notwendig, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Es kann
dabei dahingestellt bleiben, ob es tatsächlich zu Gewalttätig-
keiten des Antragsgegners gegenüber der Antragstellerin ge-
kommen ist und die Voraussetzungen des Regelfalles des
§ 1361b Abs. 2 BGB vorliegen. Denn gem. § 1361b Abs. 1
S. 2 BGB kann eine unbillige Härte auch dann gegeben sein,
wenn das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beein-
trächtigt ist. Diese Voraussetzung ist vorliegend jedenfalls
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